
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Pvak 2017/1/19 A 24-PVAB/16
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.2017

Norm

PVG §22 Abs4

PVGO §17

Schlagworte

Ausfertigung eines Schriftstücks an den DL entgegen der Beschlusslage im PVO gesetzwidrig

Rechtssatz

Gleiches gilt für den Antrag des DA-Vorsitzenden für den DA an die Leitung der Dienststelle vom 4. August 2016, in dem

entgegen dem Beschluss des DA, mit dem lediglich die Information der DL beschlossen worden war, bei der

Dienststellenleitung beantragt wurde, „aufgrund des mangelnden Vertrauens in den dzt. dem *** Graz zugeteilten

Mitarbeiter RegRat A Maßnahmen zu ergreifen, um das dzt. bestehende gute Betriebsklima und das

Vertrauensverhältnis der Kollegen untereinander zu erhalten“.
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